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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Betreiben eines Assis-
tenzsystems eines Kraftwagens (10), bei welchem eine vor-
bestimmte Information (26) zu einem von einem Fahrzeugin-
sassen (28) ausgewählten Bedienelement (22) mittels einer
Ausgabeeinrichtung (20) des Assistenzsystems (12) ausge-
geben wird, wobei
- zum Bestimmen, ob der Fahrzeuginsasse (28) das Be-
dienelement (22) ausgewählt hat, mittels einer optischen Er-
fassungseinrichtung (14) des Assistenzsystems (12) erfasst
wird, ob der Fahrzeuginsasse (28) mit einem Finger (30) auf
das Bedienelement (22) zeigt;
- die vorbestimmte Information (26) bezüglich des Bedien-
elements (22) ausgegeben wird, sobald erfasst wird, dass
der Fahrzeuginsasse (28) mit seinem Finger (30) auf das
Bedienelement (22) zeigt; dadurch gekennzeichnet, dass die
vorbestimmte Information (26) erst dann ausgegeben wird,
wenn mittels einer Blickerfassungseinrichtung (16) erfasst
wird, dass der Fahrzeuginsasse (28) seinen Blick während
er auf das Bedienelement (22) zeigt zumindest für eine vor-
gegebene Blickzuwendungsdauer auf dieses gerichtet hat.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines Assistenzsystems eines Kraftwagens
sowie ein Assistenzsystem für einen Kraftwagen der
in den Oberbegriffen der unabhängigen Patentan-
sprüche angegebenen Art.

[0002] In Kraftwagen wird zunehmend eine größe-
re Funktionsvielfalt, beispielsweise bei Infotainment-
anwendungen oder Fahrerassistenzsystemen, ange-
boten. Dies geht teilweise mit dem Umstand einher,
dass immer mehr unterschiedliche Bedienelemente
zur Ansteuerung der zunehmenden Funktionsvielfalt
erforderlich sind. Insbesondere in Fällen, in welchen
ein Fahrer oder auch weitere Fahrzeuginsassen ei-
nes solchen Kraftwagens noch nicht mit den Bedien-
elementen und ihrer Zuweisung zu den entsprechen-
den Funktionen des Kraftwagens vertraut sind, kann
es diesen Personen schwer fallen, die entsprechen-
den Bedienelemente zur Betätigung entsprechend
gewünschter Funktionen auszuwählen.

[0003] Die DE 10 2007 043 935 A1 zeigt ein Fahr-
zeugsystem mit einer Hilfefunktionalität. Das Fahr-
zeugsystem ist dazu ausgelegt, abgespeicherte Er-
klärungsinformationen zu jeweiligen Bedienelemen-
ten bereitzustellen.

[0004] Die US 2009/0179855 A1 zeigt eine Bedien-
einrichtung in einem Fahrzeug. Es erfolgt eine Aus-
gabe einer Hilfefunktion, sobald eine Berührung ei-
nes entsprechenden Bedienelements detektiert wor-
den ist.

[0005] Die DE 10 2006 040 655 A1 zeigt ein elek-
trisches Gerät mit einer Bedienungsanleitungsrouti-
ne. In Abhängigkeit eines erfassten Bedienzustands
eines Fahrzeugnavigationssystems wird eine Hilfe-
funktion ausgegeben.

[0006] Die DE 10 2008 022 752 A1 zeigt ein Verfah-
ren zur Bestimmung einer Berührungsposition einer
berührungssensitiven Einrichtung eines Fahrzeugs.

[0007] Durch eine Multitouch-Geste, bei welcher zu-
erst mit einem Finger ein Berührungspunkt und an-
schließend gleichzeitig zu der Berührung mit dem
ersten Finger ein weiterer Berührungspunkt mit ei-
nem zweiten Finger berührt wird, kann eine kontext-
bezogene Sonderfunktion aktiviert werden, welche in
einem direkten Bezug zu der ersten Berührungspo-
sition steht, wie zum Beispiel eine Aktivierung einer
Hilfefunktion.

[0008] Die DE 199 51 001 A1 zeigt eine Vorrichtung
zur Darstellung von Informationen in einem Fahr-
zeug. Durch Aktivieren eines bestimmten Feldes wird
einem Fahrer ermöglicht, eine Bedienungsanleitung,

eine Benutzerführung und/oder eine Hilfefunktion ab-
zurufen.

[0009] Die gattungsbildende DE 10 2009 058 146 A1
beschreibt ein Verfahren, bei welchem einem Fahr-
zeuginsassen eine Funktionsbelegung von mittels ei-
nes Touchscreens angezeigten Bedienelementen er-
läutert wird. Sobald der Fahrzeuginsasse mit einem
Finger auf eines der Bedienelemente zeigt und ei-
nen vorgegebenen Sprachbefehl äußert, erfolgt eine
akustische Ausgabe zur Erklärung der Funktionsbe-
legung des betreffenden Bedienelements.

[0010] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren zum Betreiben eines Assistenz-
systems eines Kraftwagens sowie ein Assistenzsys-
tem für einen Kraftwagen der eingangs genannten
Art bereitzustellen, mittels welchen die Bereitstellung
von Informationen bezüglich eines von einem Fahr-
zeuginsassen ausgewählten Bedienelements verein-
facht wird.

[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum
Betreiben eines Assistenzsystems eines Kraftwa-
gens sowie durch ein Assistenzsystem für einen
Kraftwagen mit den Merkmalen der unabhängigen
Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen mit zweckmäßigen und nicht-trivialen Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.

[0012] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Betreiben eines Assistenzsystems eines Kraftwa-
gens wird eine vorbestimmte Information zu einem
von einem Fahrzeuginsassen ausgewählten Bedien-
element mittels einer Ausgabeeinrichtung des As-
sistenzsystems ausgegeben, wobei sich das erfin-
dungsgemäße Verfahren dadurch auszeichnet, dass
zum Bestimmen, ob der Fahrzeuginsasse das Be-
dienelement ausgewählt hat, mittels einer optischen
Erfassungseinrichtung des Assistenzsystems erfasst
wird, ob der Fahrzeuginsasse mit einem Finger auf
das Bedienelement zeigt, wobei die vorbestimmte In-
formation bezüglich des Bedienelements ausgege-
ben wird, sobald erfasst wird, dass der Fahrzeug-
insasse mit seinem Finger auf das Bedienelement
zeigt.

[0013] Es ist also erfindungsgemäß vorgesehen,
dass ein Fahrzeuginsasse berührungslos ein be-
stimmtes Bedienelement des Kraftwagens durch ei-
nen Fingerzeig auswählen kann, wobei anschließend
eine vorbestimmte Information zu dem Bedienele-
ment ausgegeben wird. Bei weiter von dem Fahr-
zeuginsassen entfernt angeordneten Bedienelemen-
ten muss dieser sich beispielsweise nicht zu dem
Bedienelement hinbeugen, um dieses auswählen zu
können. Des Weiteren kann der Fahrzeuginsasse
durch die erfindungsgemäße Erfassung des Finger-
zeigs besonders schnell ein entsprechendes Bedien-
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element auswählen, über welches er weitere Infor-
mationen erhalten möchte. Insbesondere, wenn es
sich bei dem Fahrzeuginsassen um einen Fahrer
des Kraftwagens handelt, kann die Verkehrssicher-
heit durch das erfindungsgemäße Verfahren erheb-
lich gesteigert werden, da der Fahrer bei einem rei-
nen Fingerzeig wesentlich weniger vom Verkehrsge-
schehen abgelenkt wird, als wenn er beispielsweise
das Bedienelement erst durch eine Berührung betäti-
gen müsste, um die entsprechende Information über
das Bedienelement zu erhalten.

[0014] Die Erfindung sieht zudem vor, dass die vor-
bestimmte Information erst dann ausgegeben wird,
wenn mittels einer Blickerfassungseinrichtung erfasst
wird, dass der Fahrzeuginsasse seinen Blick, wäh-
rend er auf das Bedienelement zeigt, zumindest für
eine vorgegebene Blickzuwendungsdauer auf dieses
gerichtet hat. Beispielsweise könnte es sein, dass der
Fahrzeuginsasse lediglich gerade am Gestikulieren
ist und unabsichtlich mit seinem Finger auf eines der
Bedienelemente innerhalb des Kraftwagens gezeigt
hat. Dadurch, dass zusätzlich überwacht wird, ob der
Fahrzeuginsasse während des Zeigevorgangs sei-
nen Blick auf das Bedienelement gerichtet hat, kön-
nen solche Fehlinterpretationen einer Zeigegeste des
Fahrzeuginsassen verhindert werden.

[0015] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
ist es vorgesehen, dass die vorbestimmte Informati-
on akustisch und/oder optisch ausgegeben wird. Da-
durch kann der Fahrzeuginsasse auf besonders ein-
fache Weise mit der vorbestimmten Information über
das von ihm ausgewählte Bedienelement versorgt
werden.

[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass die vorbestimmte Informati-
on eine Beschreibung von zumindest einer Funktion
des Kraftwagens umfasst, welche mittels des Bedien-
elements steuerbar ist. Somit kann der Fahrzeugin-
sasse durch einen einfachen Fingerzeig auf das ent-
sprechende Bedienelement besonders bequem er-
fahren, welche Funktion oder welche Funktionen des
Kraftwagens durch eine entsprechende Bedienung
des Bedienelements gesteuert werden können. Ins-
besondere noch nicht mit sämtlichen Funktionen des
Kraftwagens vertrauten Personen können dadurch
auf besonders bequeme Weise Bedienungshinweise
für jeweils mit einem Fingerzeig ausgewählte Bedien-
elemente bereitgestellt werden.

[0017] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist es vorgesehen, dass zum
Überwachen, ob der Fahrzeuginsasse mit seinem
Finger auf das Bedienelement zeigt, mittels der op-
tischen Erfassungseinrichtung die Position und/oder
Körperhaltung des Fahrzeuginsassen erfasst wird.
Somit ist es lediglich erforderlich, dass der betref-
fende Fahrzeuginsasse selbst mit der optischen Er-

fassungseinrichtung beobachtet wird, wobei nicht der
gesamte Fahrzeuginnenraum des Kraftwagens über-
wacht werden muss. Beispielsweise ist es möglich,
über die erfasste Position und/oder Körperhaltung
des Fahrzeuginsassen bei Vorliegen eines Finger-
zeigs des Fahrzeuginsassen auf besonders einfache
Weise das entsprechende Bedienelement zu identifi-
zieren, auf welches der Fahrzeuginsasse gerade in-
nerhalb des Kraftwagens zeigt. Beispielsweise kön-
nen Informationen über die jeweiligen Positionen der
Bedienelemente innerhalb des Kraftwagens bereitge-
stellt werden, wobei diese Informationen in Kombi-
nation mit der erfassten Position und/oder Körperhal-
tung des Fahrzeuginsassen dafür verwendet werden
können, um das entsprechende Bedienelement zu
identifizieren, auf welches der Fahrzeuginsasse ge-
rade zeigt.

[0018] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung ist es vorgesehen, dass die Überwachung, ob
der Fahrzeuginsasse mit einem Finger auf das Be-
dienelement zeigt, mittels zumindest einer Time-of-
Flight-Kamera der optischen Erfassungseinrichtung
erfolgt. Mit anderen Worten umfasst die optische Er-
fassungseinrichtung zumindest ein 3D-Kamerasys-
tem, welches mittels des Laufzeitverfahrens betrie-
ben wird. Mittels einer solchen Time-of-Flight-Kame-
ra wird der betreffende Fahrzeuginsasse mittels ei-
nes Lichtimpulses ausgeleuchtet, wobei das Kamera-
system für jeden Bildpunkt die Zeit misst, welche das
Licht bis zum Fahrzeuginsassen und wieder zurück
benötigt. Die benötigte Zeit ist dabei direkt propor-
tional zur Distanz des jeweiligen Bildpunktes. Die Ti-
me-of-Flight-Kamera liefert somit für jeden Bildpunkt
des Fahrzeuginsassen die Entfernung des darauf ab-
gebildeten Objekts. Das Prinzip entspricht im We-
sentlichen dem Laserscanning, mit dem Vorteil, dass
der zum Betreiben des Verfahrens wesentliche Be-
reich des Fahrzeuginsassen auf einmal aufgenom-
men wird und nicht separat abgetastet werden muss.
Dadurch kann eine besonders schnelle und zuverläs-
sige Erfassung der Position und/oder der Körperhal-
tung des Fahrzeuginsassen erfolgen.

[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung ist es vorgesehen, dass die
vorbestimmte Information erst dann ausgegeben
wird, wenn erfasst worden ist, dass der Fahrzeugin-
sasse für zumindest eine vorgegebene Zeigedauer
auf das Bedienelement gezeigt hat. Dadurch wird ei-
ne unnötige Reizüberflutung des Fahrzeuginsassen
verhindert, da dieser zunächst bewusst für die vorge-
gebene Zeigedauer auf das entsprechende Bedien-
element zeigen muss, bevor die vorbestimmte Infor-
mation ausgegeben wird. Eine Ablenkung insbeson-
dere eines Fahrers durch unnötig angezeigte Infor-
mationen wird dadurch vermieden, wodurch die Ver-
kehrssicherheit bei Führen des Kraftwagens erhöht
wird.
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[0020] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist es vorgesehen, dass
die vorbestimmte Information erst dann ausgegeben
wird, wenn mittels einer Spracherfassungseinrich-
tung erfasst worden ist, dass der Fahrzeuginsasse
einen vorbestimmten Sprachbefehl getätigt hat. Dies
trägt ebenfalls dazu bei, eine unbeabsichtigte Aus-
gabe der vorbestimmten Information zu verhindern,
da der Fahrzeuginsasse zunächst bewusst einen ent-
sprechenden Sprachbefehl äußern muss, nachdem
oder während er die Zeigegeste auf das betreffende
Bedienelement vorgenommen hat.

[0021] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform
der Erfindung sieht vor, dass die vorbestimmte Infor-
mation, insbesondere bei einer optischen Ausgabe,
nur so lange ausgegeben wird, wie erfasst wird, dass
der Fahrzeuginsasse mit seinem Finger auf das Be-
dienelement zeigt. Dadurch kann sichergestellt wer-
den, dass die vorbestimmte Information auch nur so
lange ausgegeben wird, wie sie von dem betreffen-
den Fahrzeuginsassen von Interesse ist.

[0022] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform
der Erfindung sieht vor, dass in Abhängigkeit von der
erfassten Position des Fahrzeuginsassen im Kraftwa-
gen eine der Position zugeordnete Anzeigeeinrich-
tung des Kraftwagens ausgewählt und mittels dieser
die vorbestimmte Information angezeigt wird.

[0023] Dadurch kann beispielsweise unterschieden
werden, ob die vorbestimmte Information für einen
Fahrer, einen Beifahrer oder einen auf einer Rück-
bank des Kraftwagens sitzenden Fahrzeuginsassen
angezeigt werden soll. Dadurch kann die vorbe-
stimmte Information besonders gut von dem betref-
fenden Fahrzeuginsassen abgelesen werden.

[0024] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung ist es vorgesehen, dass die vorbestimmte In-
formation nur dann ausgegeben wird, wenn erfasst
wird, dass der Fahrzeuginsasse mit einem vorbe-
stimmten Finger auf das Bedienelement zeigt. Vor-
zugsweise wird der vorbestimmte Finger zuvor über
eine Benutzerschnittstelle des Assistenzsystems vor-
gegeben. Dadurch kann beispielsweise durch einen
Fahrer des Kraftwagens oder einen anderen Fahr-
zeuginsassen des Kraftwagens bestimmt werden,
dass nur bei einer Zeigegeste mit einem bestimmten
Finger, beispielsweise mit einem Zeigefinger, die vor-
bestimmte Information ausgegeben wird. Unnötige
beziehungsweise ungewollte Informationsausgaben
bezüglich des betreffenden Bedienelements können
somit reduziert werden, da der betreffende Fahrzeug-
insasse bewusst mit dem entsprechend vorbestimm-
ten Finger die Zeigegeste ausführen muss, damit er
überhaupt eine entsprechende Information über das
von ihm ausgewählte Bedienelement erhalten kann.

[0025] Das erfindungsgemäße Assistenzsystem für
einen Kraftwagen umfasst eine Ausgabeeinrichtung,
welche dazu ausgelegt ist, zumindest eine vorbe-
stimmte Information zu einem von einem Fahrzeug-
insassen ausgewählten Bedienelement auszugeben.
Das erfindungsgemäße Assistenzsystem zeichnet
sich dadurch aus, dass das Assistenzsystem zum
Bestimmen, ob der Fahrzeuginsasse das Bedienele-
ment ausgewählt hat, eine optische Erfassungsein-
richtung umfasst, welche dazu ausgelegt ist, zu über-
wachen, ob der Fahrzeuginsasse mit einem Finger
auf das Bedienelement zeigt, wobei die Ausgabeein-
richtung dazu ausgelegt ist, die vorbestimmte Infor-
mation bezüglich des Bedienelements auszugeben,
sobald erfasst wird, dass der Fahrzeuginsasse mit
seinem Finger auf das Bedienelement zeigt. Die Aus-
gabeeinrichtung ist zudem dazu ausgelegt, die vor-
bestimmte Information erst dann auszugeben, wenn
mittels einer Blickerfassungseinrichtung erfasst wird,
dass der Fahrzeuginsasse seinen Blick während er
auf das Bedienelement zeigt zumindest für eine vor-
gegebene Blickzuwendungsdauer auf dieses gerich-
tet hat. Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sind als vorteilhafte Ausgestal-
tungen des Assistenzsystems anzusehen, wobei das
Assistenzsystem insbesondere Mittel zur Durchfüh-
rung der Verfahrensschritte umfasst.

[0026] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele so-
wie anhand der Zeichnung.

[0027] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der einzigen Figur näher erläu-
tert, in welcher schematisch ein Kraftwagen abgebil-
det ist, welcher ein Assistenzsystem umfasst, mittels
welchem Zeigegesten eines Fahrzeuginsassen er-
fasst und in Abhängigkeit davon entsprechende Infor-
mationen über im Kraftwagen angeordnete Bedien-
elemente ausgegeben werden können.

[0028] In der einzigen Figur ist in einer schemati-
schen Darstellung eines Kraftwagen 10 mit einem As-
sistenzsystem 12 dargestellt. Das Assistenzsystem
12 umfasst eine optische Erfassungseinrichtung 14,
eine Blickerfassungseinrichtung 16, eine Spracher-
fassungseinrichtung 18 sowie eine Ausgabeeinrich-
tung 20. Des Weiteren umfasst der Kraftwagen 10
zwei Bedienelemente 22, 24, mittels welchen jeweili-
ge Funktionen des Kraftwagens 10 gesteuert werden
können. Die Bedienelemente 22, 24 sind zum Bei-
spiel im Bereich einer hier nicht dargestellten Mittel-
konsole des Kraftwagens 10 angeordnet.

[0029] Die Ausgabeeinrichtung 20 ist dazu ausge-
legt, zumindest eine vorbestimmte Information 26 zu
einem von einem Fahrzeuginsassen 28 ausgewähl-
ten Bedienelement 22, 24, auszugeben.
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[0030] Das Assistenzsystem 12 umfasst zum Be-
stimmen, welcher der Bedienelemente 22, 24 der
Fahrzeuginsasse 28 ausgewählt hat, die optische Er-
fassungseinrichtung 14, welche dazu ausgelegt ist,
zu überwachen, ob der Fahrzeuginsasse 28 mit ei-
nem Finger 30 auf das betreffende Bedienelement
22, 24 zeigt. Die Ausgabeeinrichtung 20 ist dazu aus-
gelegt, eine vorbestimmte Information 26 bezüglich
des Bedienelements 22 beziehungsweise 24 auszu-
geben, sobald erfasst wird, dass der Fahrzeuginsas-
se 28 mit seinem Finger 30 auf das Bedienelement
22 beziehungsweise 24 zeigt.

[0031] Nachfolgend wird ein Verfahren zum Betrei-
ben des Assistenzsystems 12 des Kraftwagens 10
erläutert. Zunächst wird mittels der optischen Erfas-
sungseinrichtung 14 bestimmt, ob der Fahrzeugin-
sasse 28 durch einen entsprechenden Fingerzeig
das Bedienelement 22 ausgewählt hat. Die Überwa-
chung, ob der Fahrzeuginsasse 28 mit seinem Fin-
ger 30 auf das Bedienelement 22 zeigt, erfolgt da-
bei mittels einer Time-of-Flight-Kamera 32 der Erfas-
sungseinrichtung 14. Dabei werden mittels der Time-
of-Flight-Kamera 32 die Position und die Körperhal-
tung des Fahrzeuginsassen 28 erfasst. Dadurch kann
eine entsprechende Zeigegeste mit dem Zeigefinger
30 sicher erfasst werden.

[0032] Des Weiteren werden entsprechende Positi-
onsinformationen über die in dem Kraftwagen 10 an-
geordneten Bedienelemente 22, 24 bereitgestellt, so
dass bei Kenntnis der Position und der Körperhaltung
des Fahrzeuginsassen 28 erfasst werden kann, auf
welches der Bedienelemente 22, 24 der Fahrzeugin-
sasse 28 gerade mit seinem Finger 30 zeigt. Im vor-
liegenden Fall ist mittels der gestrichelten Linie ei-
ne entsprechend erfasste Zeigerichtung 34 des Zei-
gefingers 30 dargestellt, welcher auf das Bedienele-
ment 22 gerichtet ist.

[0033] Sobald erfasst worden ist, dass der Fahr-
zeuginsasse 28 mit seinem Zeigefinger 30 auf das
Bedienelement 22 zeigt, wird erfasst, wie lange der
Fahrzeuginsasse 28 mit seinem Zeigefinger 30 auf
das Bedienelement 22 zeigt. Die entsprechend vor-
bestimmte Information 26 wird erst dann ausgege-
ben, wenn erfasst worden ist, dass der Fahrzeug-
insasse 28 für zumindest eine vorgegebene Zeige-
dauer, beispielsweise 1 Sekunde, 2 Sekunden oder
dergleichen, auf das Bedienelement 22 gezeigt hat.
Die vorbestimmte Information 26 kann dabei sowohl
akustisch als auch optisch ausgegeben werden.

[0034] Die optische Ausgabe der vorbestimmten In-
formation 26 erfolgt dabei im vorliegenden Fall über
eine entsprechende Anzeigeeinrichtung 36, welche
beispielsweise im Bereich eines hier nicht dargestell-
ten Kombiinstruments, der Mittelkonsole des Kraft-
wagens 10 oder auch an anderen Positionen inner-
halb des Kraftwagens 10 angeordnet sein kann. Falls

zusätzlich oder alternativ eine akustische Ausgabe
der vorbestimmten Information 26 erfolgen soll, wird
dies durch einen Lautsprecher 38 oder auch über
weitere Lautsprecher, welche hier nicht dargestellt
sind, ausgegeben.

[0035] Bei der vorbestimmten Information 26 handelt
es sich um eine Beschreibung von zumindest einer
Funktion des Kraftwagens 10, welche mittels des Be-
dienelements 22 steuerbar ist. Des Weiteren kann
die vorbestimmte Information 26 auch Bedienungs-
hinweise oder weitere ähnliche Informationen umfas-
sen, so dass dem Fahrzeuginsassen Informationen
zum Umgang mit dem Bedienelement 22 oder 24 be-
reitgestellt werden können.

[0036] In Abhängigkeit von der erfassten Position
des Fahrzeuginsassen 28 im Kraftwagen 10 wird da-
bei eine der Position zugeordnete Anzeigeeinrich-
tung, also beispielsweise die Anzeigeeinrichtung 36
oder auch eine andere Anzeigeeinrichtung, des Kraft-
wagens 10 ausgewählt, wobei mittels dieser die vor-
bestimmte Information angezeigt wird. Handelt es
sich bei dem Fahrzeuginsassen 28 beispielsweise
um einen Fahrer des Kraftwagens 10, erfolgt die op-
tische Ausgabe der vorbestimmten Information 26
beispielsweise innerhalb des Kombiinstruments des
Kraftwagens oder auch mittels eines hier nicht dar-
gestellten Head-up-Displays des Kraftwagens. Soll-
te der Fahrzeuginsasse 28 beispielsweise auf einer
hier nicht dargestellten Rückbank des Kraftwagens
10 sitzen, erfolgt die entsprechende optische Aus-
gabe der Information 26 mittels einer hier nicht dar-
gestellten Anzeigeeinrichtung, welche beispielsweise
an der Rückseite einer Rückenlehne eines Vordersit-
zes des Kraftwagens 10 angebracht ist.

[0037] Des Weiteren kann es vorgesehen sein, dass
die vorbestimmte Information 26 erst dann ausge-
geben wird, wenn mittels der Blickerfassungseinrich-
tung 16 erfasst wird, dass der Fahrzeuginsasse 28
seinen Blick, während er auf das Bedienelement 22
zeigt, zumindest für eine vorgegebene Blickzuwen-
dungsdauer, zum Beispiel eine Sekunde, auf dieses
gerichtet hat. Eine mittels der Blickerfassungseinrich-
tung 16 entsprechend erfasste Blickrichtung ist im
vorliegenden Fall durch die gestrichelte Linie 40 ge-
kennzeichnet. Im vorliegenden Fall blickt also der
Fahrzeuginsasse 28 auf das Bedienelement 22, wäh-
rend er mit seinem Zeigefinger 30 auf das Bedienele-
ment 22 zeigt, so dass die vorbestimmte Information
26 entsprechend ausgegeben wird.

[0038] Zusätzlich oder alternativ kann es auch vor-
gesehen sein, dass die vorbestimmte Information
26 erst dann ausgegeben wird, wenn mittels der
Spracherfassungseinrichtung 18 erfasst worden ist,
dass der Fahrzeuginsasse 28 einen vorbestimmten
Sprachbefehl getätigt hat. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass die betreffende Information 26 bezüglich
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des Bedienelements 22 erst dann ausgegeben wird,
wenn der Fahrzeuginsasse 28 dies durch einen ent-
sprechenden Sprachbefehl zum Ausdruck gebracht
haben sollte, nachdem eine Auswahl des Bedienele-
ments 22 durch einen entsprechenden Fingerzeig er-
folgt ist.

[0039] Ferner ist es vorgesehen, dass die vorbe-
stimmte Information 26, insbesondere bei einer opti-
schen Ausgabe, nur so lange ausgegeben wird, wie
erfasst wird, dass der Fahrzeuginsasse 28 mit sei-
nem Finger 30 auf das Bedienelement 22 zeigt. Ei-
ne unnötig lange Ausgabe der betreffenden Informa-
tion 26 wird dadurch vermieden. Bei einer akusti-
schen Ausgabe der Information 26 kann es im Ge-
gensatz dazu beispielsweise vorgesehen sein, dass
diese zumindest einmal vollständig wiedergegeben
wird, selbst wenn der Fahrzeuginsasse 28 während
der akustischen Ausgabe der Information 26 nicht die
ganze Zeit auf das Bedienelement 22 zeigen sollte.

[0040] Schließlich kann es im Zuge des Verfahrens
auch noch vorgesehen sein, dass die vorbestimmte
Information 26 nur dann ausgegeben wird, wenn er-
fasst wird, dass der Fahrzeuginsasse 28 mit einem
vorbestimmten Finger, im vorliegenden Fall mit sei-
nem Zeigefinger 30, auf das Bedienelement 22 zeigt.
Die Auswahl eines vorbestimmten Fingers kann bei-
spielsweise zuvor über eine hier nicht dargestellte
Benutzerschnittstelle des Assistenzsystems 12 vor-
gegeben werden. Alternativ kann auch der vorbe-
stimmte Finger bereits ab Werk festgelegt sein.

[0041] Dadurch, dass eine Time-of-Flight-Kamera
32 verwendet wird, kann auf besonders zuverlässi-
ge Weise durch eine entsprechende optische Abtas-
tung einer Hand 29 des Fahrzeuginsassen 28, mit
welcher er die Zeigegeste vornimmt, detailliert erfasst
werden, ob der Fahrzeuginsasse 28 die Zeigebewe-
gung tatsächlich mit dem vorbestimmten Finger vor-
nimmt.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Betreiben eines Assistenz-
systems eines Kraftwagens (10), bei welchem ei-
ne vorbestimmte Information (26) zu einem von ei-
nem Fahrzeuginsassen (28) ausgewählten Bedien-
element (22) mittels einer Ausgabeeinrichtung (20)
des Assistenzsystems (12) ausgegeben wird, wobei
- zum Bestimmen, ob der Fahrzeuginsasse (28) das
Bedienelement (22) ausgewählt hat, mittels einer op-
tischen Erfassungseinrichtung (14) des Assistenz-
systems (12) erfasst wird, ob der Fahrzeuginsasse
(28) mit einem Finger (30) auf das Bedienelement
(22) zeigt;
- die vorbestimmte Information (26) bezüglich des Be-
dienelements (22) ausgegeben wird, sobald erfasst
wird, dass der Fahrzeuginsasse (28) mit seinem Fin-
ger (30) auf das Bedienelement (22) zeigt; dadurch

gekennzeichnet, dass die vorbestimmte Informati-
on (26) erst dann ausgegeben wird, wenn mittels
einer Blickerfassungseinrichtung (16) erfasst wird,
dass der Fahrzeuginsasse (28) seinen Blick während
er auf das Bedienelement (22) zeigt zumindest für ei-
ne vorgegebene Blickzuwendungsdauer auf dieses
gerichtet hat.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vorbestimmte Information (26)
akustisch und/oder optisch ausgegeben wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die vorbestimmte Information
(26) eine Beschreibung von zumindest einer Funkti-
on des Kraftwagens (10) umfasst, welche mittels des
Bedienelements (22) steuerbar ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Über-
wachen, ob der Fahrzeuginsasse (28) mit seinem
Finger (30) auf das Bedienelement (22) zeigt, mittels
der optischen Erfassungseinrichtung (14) die Posi-
tion und/oder Körperhaltung des Fahrzeuginsassen
(28) erfasst wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Über-
wachung, ob der Fahrzeuginsasse (28) mit einem
Finger (30) auf das Bedienelement (22) zeigt, mittels
zumindest einer Time-of-Flight-Kamera (32) der opti-
schen Erfassungseinrichtung (14) erfolgt.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die vorbe-
stimmte Information (26) erst dann ausgegeben wird,
wenn erfasst worden ist, dass der Fahrzeuginsasse
(28) für zumindest eine vorgegebene Zeigedauer auf
das Bedienelement (22) gezeigt hat.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die vorbe-
stimmte Information (26) erst dann ausgegeben wird,
wenn mittels einer Spracherfassungseinrichtung (18)
erfasst worden ist, dass der Fahrzeuginsasse (28) ei-
nen vorbestimmten Sprachbefehl getätigt hat.

8.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vorbe-
stimmte Information (26) nur die so lange ausgege-
ben wird, wie erfasst wird, dass der Fahrzeuginsasse
(28) mit seinem Finger (30) auf das Bedienelement
(22) zeigt.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vorbestimmte Information (26) bei
einer optischen Ausgabe nur so lange ausgegeben
wird, wie erfasst wird, dass der Fahrzeuginsasse (28)
mit seinem Finger (30) auf das Bedienelement (22)
zeigt.
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10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit von
der erfassten Position des Fahrzeuginsassen (28) im
Kraftwagen (10) eine der Position zugeordnete An-
zeigeeinrichtung (36) des Kraftwagens (10) ausge-
wählt und mittels dieser die vorbestimmte Information
(26) angezeigt wird.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die vorbe-
stimmte Information (26) nur dann ausgegeben wird,
wenn erfasst wird, dass der Fahrzeuginsasse (28) mit
einem vorbestimmten Finger (30) auf das Bedienele-
ment (22) zeigt.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der vorbestimmte Finger (30)
zuvor über eine Benutzerschnittelle des Assistenz-
systems (12) vorgegeben wird.

13.    Assistenzsystem (12) für einen Kraftwagen
(10), mit einer Ausgabeeinrichtung (20), welche dazu
ausgelegt ist, zumindest eine vorbestimmte Informa-
tion (26) zu einem von einem Fahrzeuginsassen (28)
ausgewählten Bedienelement (22) auszugeben, wo-
bei
- das Assistenzsystem (12) zum Bestimmen, ob
der Fahrzeuginsasse (28) das Bedienelement (22)
ausgewählt hat, eine optische Erfassungseinrichtung
(14) umfasst, welche dazu ausgelegt ist, zu überwa-
chen, ob der Fahrzeuginsasse (28) mit einem Finger
(30) auf das Bedienelement (22) zeigt;
- die Ausgabeeinrichtung (20) dazu ausgelegt ist,
die vorbestimmte Information (26) bezüglich des Be-
dienelements (22) auszugeben, sobald erfasst wird,
dass der Fahrzeuginsasse (28) mit seinem Finger
(30) auf das Bedienelement (22) zeigt; dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ausgabeeinrichtung (20) da-
zu ausgelegt ist, die vorbestimmte Information (26)
erst dann auszugeben, wenn mittels einer Blicker-
fassungseinrichtung (16) erfasst wird, dass der Fahr-
zeuginsasse (28) seinen Blick während er auf das Be-
dienelement (22) zeigt zumindest für eine vorgegebe-
ne Blickzuwendungsdauer auf dieses gerichtet hat.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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